
www.guv-fakulta.de  Beruhigt arbeiten

Die Unterstützungseinrichtung der
DGB-Gewerkschaften
mit 8 Topleistungen

Eine starke Gemeinschaft

*	Bis zum 31. Mai 2017 in die 
GUV/FAKULTA eintreten und erst 
ab 01.01.2018 GUV/FAKULTA- 
Beitrag zahlen. Bei vollem Schutz!

Sonderaktion*
1. Mai 2017

Beitrittserklärung
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Beitrittserklärung | DGB-Gewerkschaft

+

Daten für Bankeinzug
Bank/Zweigstelle

IBAN

D E

BIC

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die GUV/FAKULTA und die Gewerkschaft, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GUV/FAKULTA und der jeweiligen Gewerkschaft auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug 
einer SEPA-Basislastschrift werden mich die GUV/FAKULTA und die Gewerkschaft über den Einzug in dieser Verfahrens-
art unterrichten.

Ort, Datum und Unterschrift

✗

Ich wurde geworben durch:
Name Werber/in

Straße   Hausnummer

 
PLZ Wohnort

 
Mitgliedsnummer der DGB-Gewerkschaft Mitgliedsnummer der GUV/FAKULTA

 

Persönliche Daten
Vorname/Nachname

Staatsangehörigkeit   Geschlecht

 
 weiblich
 männlich

Straße   Hausnummer

 
PLZ Wohnort

 
Telefon  Geburtsdatum

 
E-Mail

Beschäftigungsdaten
Bin beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße   Hausnummer

 
PLZ Wohnort

 
Für den GUV-FAKULTA-Beitritt ist eine Mitgliedschaft in einer DGB-Gewerkschaft zwingend Voraussetzung.

Ich bin Mitglied bei

Daten für Gewerkschaftseintritt
Ich bin tätig als

Gewerbezweig

Ausbildung beendet (nur für Auszubildende)

Ich verdiene Tarif-Gehalt/Std.-Lohn Teilzeit/Wochenstd.

 

Ich erkenne die Satzung der jeweiligen Gewerkschaft / die Unterstützungsordnung der GUV/FAKULTA an. *
Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Mitgliederverhältnisses und der 
Wahrnehmung gewerkschaftlicher Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Es gelten die Regelungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes und des Europäischen Datenschutzrechts in der jeweiligen gültigen Fassung.

Ort, Datum und Unterschrift

✗
* Falls nicht zutreffend, bitte streichen.

Ich möchte ab
 

2 0
 

GUV/FAKULTA-Mitglied werden. 

Ich möchte in die Gewerkschaft
  

ein-/übertreten. 

 beamtet 
 angestellt 
 gewerblich
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Media Code: 17/199 H      Ident-Nr. 
 

Recycling

Gedruckt auf 100% Recycling Papier
Revive matt 100 g/m2

100%



Haben Sie während der Arbeit einen 
Schaden verursacht und Sie sollen 
nun etwas bezahlen?
Die GUV/FAKULTA berät Sie und un-
terstützt mit einer Schadenersatz-
beihilfe.

Sind Sie durch einen Schaden in eine 
wirtschaftliche Notlage geraten? 
Die GUV/FAKULTA hilft Ihnen.

Ihnen droht ein Strafverfahren oder 
Sie müssen eigene Forderungen 
durchsetzen? Wenn kein Rechts-
schutz im Straf- oder Zivilverfah-
ren durch andere besteht, können 
Sie sich auf die GUV/FAKULTA verlas-
sen.

Sie müssen wegen eines Arbeits- 
oder Dienstunfalls in ein Kranken-
haus? Die GUV/FAKULTA unterstützt 
Sie mit bis zu 600 Euro. Das gilt auch 
für Wegeunfälle.

Die GUV/FAKULTA hilft Ihnen, wenn 
Sie durch berufliche Tätigkeit in Haft 
geraten.

Durch einen Arbeits- oder Dienst-
unfall können Sie Ihren Beruf 
nicht mehr ausüben? Oder Sie sind 
vollständig erwerbsgemindert? 
Die GUV/FAKULTA hilft Ihnen mit 
12.000 Euro.

Ein Mitglied verstirbt in Folge eines 
Arbeits- oder Dienstunfalls? Die 
GUV/FAKULTA zahlt nach Unfall-
tod einmalig 6.000 Euro an die 
Hinterbliebenen und unterstützt sie, 
wenn nötig, bei der Wahrung ihrer 
Interessen.
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Der Stress im täglichen Arbeitsablauf nimmt zu.

So steigt auch die Gefahr, Fehler zu machen.

Was tun, wenn durch

• Arbeitszeitüberschreitung • Übermüdung 

• Falschauskünfte • Falschbetankung 

• Rückwärtsfahrten ohne Einweiser 

• Verkehrsunfälle • Dienstschlüsselverluste 

• mangelhafte Einweisungen • und vieles mehr

Schäden und Forderungen entstehen? 

Der Rechtsschutz der DGB-Gewerkschaften hilft dir, 
dich gegen Regress- und Schadenersatzforderungen 
zu wehren.

Die GUV/FAKULTA als gewerkschaftliche Unterstützungs-
einrichtung hilft dir, wenn du doch etwas vom Schaden 
bezahlen musst.

Nur für Mitglieder einer DGB-Gewerkschaft:

Die GUV/FAKULTA für nur 21 Euro im Jahr, 

das sind nur 1,75 Euro im Monat.

Schutz durch die Gewerkschaft

Finanzielle Unterstützung

Geschützt und abgesichert

Weitere Informationen i
Im GUV/FAKULTA-Service-Zentrum
Ruhrstr. 11, 71636 Ludwigsburg
Telefon:	 07141 70233-0

Unterstützungsleistungen können im Schadensfall 
aus Anlass der berufsbedingten Tätigkeiten gewährt 
werden. Berufsbedingt sind auch die Arbeitswege 
sowie die Wege von und zu gewerkschaftlichen  
Veranstaltungen.

Wann unterstützt die GUV/FAKULTA?

Sach- und Personenschäden: bis 5.000.000 Euro

Vermögensschäden: bis 250.000 Euro

Geräteregress: bis 100.000 Euro

Schlüsselverlust: bis 100.000 Euro

Wie hoch sind die Leistungen bei  
Schadenersatz?

Auf unserer Webseite bieten wir eine Vielzahl an 
Services. So können Sie ganz bequem Ihre Adresse 
ändern, Informationsmaterialien (z. B. Aktuelles zur 
Arbeitnehmerhaftung etc.) downloaden, aus dem 
großen GUV/FAKULTA-Seminarangebot wählen und 
vieles mehr. Schauen Sie gleich bei uns rein – es 
lohnt sich.

www.guv-fakulta.de | info@guv-fakulta.de

Das Internet – Ihr Online-Service-Zentrum

Wie viel kostet die Mitgliedschaft in der  
GUV/FAKULTA?
Der Beitrag beträgt nur 21 Euro pro Jahr, das sind  
1,75 Euro pro Monat.

Mitglied der GUV/FAKULTA können sowohl Arbeitneh-
mer als auch durch Ernennungsurkunde legitimierte 
Beschäftigte (Beamte) werden, sofern sie Mitglied in 
einer der im DGB vereinigten Gewerkschaft sind. Dies 
gilt nicht für Angehörige von Berufen, für die eine Be-
rufshaftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben 
ist, insbesondere für Ärzte, Rechtsanwälte, Notare / 
Anwaltsnotare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ver-
eidigte Buchprüfer, Architekten und Ingenieure etc.

Wer kann Mitglied werden

Unsere Leistungen


